
auf; denn der von ihr erstrebte Zustand, die Herbei
führung der bürgerlichen Gesellschaftsverhältnisse 
war erreicht. Ihre Ideologie stellt sich nunmehr nicht 
mehr die Aufgabe, die bestehenden Verhältnisse durch 
die kritische Analyse und die Aufdeckung ihrer Wider
sprüche aufzulösen. Sie verfährt vielmehr gerade um
gekehrt. Sie stellt sich die Aufgabe, die Verhältnisse, 
so wie sie sind, als unabdingbar hinzustellen, Vernunft 
und Notwendigkeit in ihnen nachzuweisen und den 
Menschen zu zeigen, wie sie sich unter den bestehen
den Verhältnissen einzurichten haben. Sie beugt also 
das Bewußtsein der Menschen und damit die Men
schen selbst unter die bestehenden Verhältnisse. Der 
mit dem Sieg der bürgerlichen Gesellschaft erreichte 
gesellschaftlich-staatliche Zustand wird verabsolutiert, 
aus einem geschichtlich vorübergehenden in einen end
gültigen, abstrakten, ewigen' verwandelt.

In diesem Umschlagen der gesellschaftlich-ana
lytischen Methode der Staatswissenschaft in die 
dogmatisch-deskriptive, die formal-juristische, liegt 
das Kernproblem, der eigentliche Angelpunkt für das 
Verständnis des Wesens und der Besonderheiten der 
herrschenden Staatslehre und des traditionellen staat
lichen Bewußtseins unserer Zeit überhaupt. Nur diese 
Erkenntnis kann uns aus der Sackgasse befreien, in 
die unsere Staatslehre geraten ist.

Die Vorstellung vom Staat, die heute unseren Lehr
büchern und dem Universitätsunterricht zugrunde liegt, 
ist der Entwicklung einer wirklichen Wissenschaft vom 
Staate keineswegs förderlich, sondern im höchsten 
Maße hinderlich. Wenn wir heute, begrenzt durch 
diesen hergebrachten akademischen und vulgären Vor- 
stellungs- und BegrifEskomplex: Staat = geordneter 
Mechanismus, Staatswissenschaft = saubere Darstel
lung dieses Mechanismus, an die Bewältigung des 
Staatsproblems herangehen, so sind wir gar nicht in 
der Lage, die gestellten Aufgaben zu lösen, da unsere 
eigenen Scheuklappen uns daran hindern, dieses Pro
blem vom Standpunkt der Entwicklung der mensch
lichen Gesellschaft, vom Standpunkt der Geschichte 
aus, zu erfassen.

Der Staat ist das P r o d u k t  der gesellschaftlichen 
und geschichtlichen Verhältnisse, nicht seine Ursache. 
Wenn er auch eine große aktive Kraft in der gesell
schaftlichen und geschichtlichen Entwicklung sein kann 
und faktisch war und ist, so ist er doch keineswegs 
ein eigenständiges Wesen, neben und unabhängig von 
der Gesellschaft, sondern der Ausdruck der gesell
schaftlichen und geschichtlichen Kräfte. Nur die Ein
sicht in diese Kräfte und ihr Verhältnis, d. h. die Ein
sicht in die konkrete Konstellation der gesellschaft
lichen Kämpfe gibt uns die richtige Einsicht in die 
bestehenden staatlichen Verhältnisse. Mag eine be
stehende Staatsorganisation noch so fest und unab
dingbar erscheinen: sie ist doch immer nur die Kruste 
der Lava, der Schaum auf den Wellen, der die Be
wegung des Stromes der Geschichte nicht verhindern 
kann. Stellt sie sich dem Strom entgegen, so kommt 
es zu Eruptionen. Die Kruste zerbricht, der Strom tritt 
an die Oberfläche und bahnt sich selbst seinen Weg. 
Dies sind die Revolutionen in der Staatsentwicklung.

Nur vom Boden einer gesellschaftlich-analytischen, 
einer geschichtlich-dialektischen Betrachtungsweise, die 
die ganze Fülle der gesellschaftlichen Beziehungen 
und damit das wirkliche Leben der Menschen in sich 
faßt, die die Staatswissenschaft darüber hinaus in den 
geschichtlichen Entwicklungsprozeß einspannt, können 
wir die Enge und das Unzureichende der dogmatisch- 
deskriptiven Betrachtungsweise unserer amtlichen 
Staatslehre überwinden. Nur der große geschichtliche 
Blick, der den althergebrachten, den bürgerlichen Staat 
mit samt seinem Riesenspinnennetz der Formal
jurisprudenz an den historischen Ort stellt, an den er 
gehört, ihn als notwendiges Zubehör der bürgerlichen 
Gesellschaft und ihrer kapitalistischen Ökonomie er
kennt, kann die Staatswissenschaft wieder mit der 
lebendigen Geschichte, dem großen politischen Ge
schehen unserer Tage verbinden, sie wieder zu einer 
Lehre von der Wirklichkeit selbst machen.

Wir fordern so von der Staatswissenschaft politische 
Parteinahme: sie muß sagen, was sie will; das aber 
heißt heute, sie muß sagen, wo sie im Kampf der 
Mächte steht. Lange genug hat unsere amtliche Staats
lehre unter der Maske politischer „Neutralität“ eine 
höchst politische Rolle gespielt. Sie, die vorgab nur

immer „rein objektiv“ die Formen der jeweiligen 
Staatsmacht darzustellen, hat in dieser Periode der 
letzten — sagen wir — vierzig Jahre in Deutschland 
nacheinander drei politischen Systemen ihre staats
rechtliche Sanktion erteilt, dreien Herren gedient. Zur 
Zeit Bismarcks und Wilhelms II. spiegelte sie getreu 
den Aufbau und die Machtorganisation des deutschen 
Kaiserreiches wider, als ob dieses der selbstverständ
lichste und natürlichste Staat der Erde sei. Zur Zeit 
der Weimarer Republik stellte sie sich ganz auf den 
Boden der neuen Tatsachen, d. h. der neuen Macht
verhältnisse, und spiegelte genau den Aufbau und die 
Machtorganisation dieser Republik und ihrer Ver
fassung wieder. Zur Zeit der Hitler-Diktatur rutschte 
sie auf den neu geschaffenen Boden herüber, übertrug 
die ordinären Redewendungen Hitlers und Görings in 
die geschliffene Sprache der Formaljurisprudenz, baute 
die blutrünstigen Erlasse Himmlers mit dogmatischer 
Vollkommenheit in das herrschende „Rechtssystem“ ein 
und machte die nationalsozialistische Diktatur dadurch 
stubenrein und salonfähig. (Man denke nur an die 
Tätigkeit der sog. „Akademie für deutsches Recht“ 
während der Hitlerzeit.) So hat sich diese Staatslehre 
in den Ruf gebracht, die billige Magd der jeweils 
herrschenden Macht zu sein.

Wir dürfen diese Erscheinung nicht einfach als poli
tische Feigheit abtun. Hinter der politischen Feigheit, 
die hier geradezu zum System wird, steht ein sehr 
ernstes Wissensproblem. Den Vorwurf politischer 
Feigheit würde der Repräsentant dieser Haltung mit 
dem Hinweis zurück weisen: er gerade vertrete den 
Standpunkt der Anerkennung der Wirklichkeit; denn 
die politische Gewalt, der es gelänge, die Staatsmacht 
zu organisieren, sei eben die wirklichkeitsgestaltende 
Macht; sie schaffe, da sie sich im gesellschaftlichen 
Leben durchsetze, zugleich das Recht. Indem er die 
„geschaffenen Tatsachen“ anerkenne, stehe er auf dem 
Boden der Wirklichkeit selbst; er sei darum ein Wirk
lichkeitsmensch, ein Realist, dem gegenüber jeder, der 
die Staatsfrage mit politischer Zielsetzung verbinde, 
ein Fantast und Utopist sei.

Es wird zu unseren wesentlichen Aufgaben gehören, 
diesen Pseudorealismus, der nichts anderes ist als die 
bequeme und völlig passive Unterordnung unter die 
jeweils herrschende Gewalt, diese falsche Wirklich
keitslehre, die nur deshalb aufkommen konnte, weil 
man jeglichen Blick für das wirkliche Wesen des 
politischen Geschehens und der bestehenden poli
tischen Verhältnisse verloren hatte, zu überwinden. 
Solange die bestehenden Verhältnisse relativ konstant 
waren, trat das wirkliche Wesen dieser Haltung nicht 
deutlich hervor, da man ja nicht genötigt war, häufig 
den Standpunkt zu wechseln. Als aber die politischen 
Umstände und damit auch die Staatsgewalt Schlag 
auf Schlag wechselten, da zeigte sich der schwankende 
Grund dieser „Wirklichkeitslehre“. Es wurde deutlich, 
daß sich hier Denken und Wollen den jeweils herr
schenden politischen Gewalten völlig ausgeliefert 
hatten. Man eilte den faktischen Ereignissen nach und 
registrierte nachträglich säuberlich alles, was faktisch 
schon geschehen war. Man nahm aber weder zu dem 
Geschehen Stellung, noch war man in der Lage, ge
staltend auf den Gang der Ereignisse einzuwirken. 
Damit war die Staatswissenschaft zu einem bloßen 
Modus, einem Ausdruck der jeweils herrschenden 
Staatsgewalt geworden. Sie hatte ihre geistige Selb
ständigkeit, ihren eigenen Willen, ihre Substanz ver
loren. Denn nur eine Staatslehre, die nicht weiß, was sie 
will, die ohne eigene Substanz ist, kapituliert schmäh
lich vor den bestehenden Machtverhältnissen; nur 
eine solche Staatslehre kann das ganze Staatsproblem 
lediglich als Problem der Organisation der Herrschaft 
über Menschen sehen, als Problem der Einordnung 
der Menschen in bestehende Machtverhältnisse.

Solche Haltung darf nicht die unsere sein. Unsere 
Zeit steht nicht vor der Aufgabe der Garantierung des 
Bestehenden — das Bestehende hat längst seine Fäul
nis und seine Unwirklichkeit bewiesen. Wir stehen 
vielmehr vor der Aufgabe, das Bestehende zu er
kennen, zu durchschauen und kritisch aufzulösen. Da
her haben wir ein anderes Verhältnis zu den beste
henden Zuständen zu entwickeln: nicht das der Hin
nahme — so der Positivismus —, sondern das der 
kritisch-analytischen Erkenntnis. Hier gilt es>, von 
den großen Klassikern zu lernen.


